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betrieb. bei natürlichen Personen und Personenge-
sellschaften ist die bemessungsgrundlage einmal 
um einen Freibetrag von 15.340,00 euR für das 
unternehmen zu kürzen. In Fällen, in denen laut 
Zerlegungsbescheid des führenden Finanzamtes 
nur Teile des Gesamtgewerbeertrages auf den IHK-
bezirk entfallen, wird dieser Freibetrag mit dem 
gleichen Prozentanteil gewährt.

4. bemessungsjahr für Grundbeitrag und umlage ist 
das Jahr 2009.

5. Soweit ein Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus 
Gewerbebetrieb des bemessungsjahres nicht be-
kannt ist, wird eine Vorauszahlung des Grundbei-
trages und der umlage auf der Grundlage des der 
Industrie- und Handelskammer zum Zeitpunkt des 
erlasses des beitragsbescheides vorliegenden Ge-
werbeertrages, hilfsweise des Gewinns aus Gewer-
bebetrieb, des jüngsten Kalenderjahres erhoben. 
Dies gilt entsprechend für die bemessungsgrund-
lagen umsatz und Zahl der arbeitnehmer, soweit 
diese für die Veranlagung zum Grundbeitrag er-
heblich sind.

 Soweit der Industrie- und Handelskammer kein 
Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewer-
bebetrieb, vorliegt, der Zugehörige der Industrie- 
und Handelskammer jedoch seinen Gewerbeertrag 
bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb mitgeteilt hat, 
wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und 
der umlage auf der Grundlage des mitgeteilten 
betrages erhoben. Dies gilt entsprechend für die 
bemessungsgrundlagen umsatz und Zahl der ar-
beitnehmer, soweit diese für die Veranlagung zum 
Grundbeitrag erheblich sind.

 Soweit von Zugehörigen der Industrie- und Han-
delskammer mit vollkaufmännischem Geschäfts-
betrieb noch keine bemessungsgrundlagen vor-
liegen, wird eine Vorauszahlung gemäß Ziff. II.2.2. 
erhoben. Soweit von Zugehörigen der Industrie- 
und Handelskammer, die nicht im Handelsregister 
eingetragen sind und deren Gewerbebetrieb nach 
art und umfang einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, 
keine bemessungsgrundlagen vorliegen, kann eine 
Vorauszahlung des Grundbeitrages gemäß Ziff. 
II.2.1. erhoben werden. Dabei sind die Gewerbe-
treibenden in geeigneter Form zu befragen bzw. 
Schätzungen im Sinne § 162 aO vorzunehmen. 
Die endgültige Festsetzung und abrechnung des 
Grundbeitrages und der umlage erfolgt nach Vor-
liegen des Gewerbeertrages, hilfsweise des Ge-
winns aus Gewerbebetrieb, für 2009.

 Für die erhebung von beiträgen für rückwirkende 
Zeiträume gelten die Haushaltssatzungen/Wirt-

schaftssatzungen in der jeweils beschlossenen 
Fassung.

 Werden beiträge für die Zeiträume vor dem Jahr 
2002 endgültig veranlagt, werden diese ebenfalls 
in euRO berechnet. berechnungsbasis ist dabei 
die jeweilige Haushaltssatzung des betreffenden 
Haushaltsjahres. Die in diesen Haushaltssatzungen 
festgestellten DM-beträge werden nach dem ge-
setzlichen umrechnungskurs (1,00 euR = 1,95583 
DM) und den vorgeschriebenen umrechnungs- 
und Rundungsverfahren in euRO ausgedrückt.

 Durch die Währungsumstellung bedingt, können 
Rundungsdifferenzen auftreten.

III.  Kredite
 Zur aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen 

Finanzwirtschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 
550.000,00 euR aufgenommen werden.

IV.  Inkrafttreten
 Diese Wirtschaftssatzung tritt am 01. Januar 2009 

in Kraft.

Rostock, den 24. november 2008
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

  In Vertretung
gez. Wolfgang Hering gez. bodo Schlensog
Präsident Stellv. Hauptgeschäftsführer

Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hiermit aus-
gefertigt und in der IHK-Zeitschrift „WIR“ veröffent-
licht.

Rostock, den 24. november 2008
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

 In Vertretung
gez. Wolfgang Hering gez. bodo Schlensog
Präsident Stellv. Hauptgeschäftsführer

Besondere 
 Rechtsvorschrift zum 
 anerkannten Abschluss
Fachwirt im  
Gastgewerbe IHK/ 
Fachwirtin im 
 Gastgewerbe IHK

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock erlässt 
aufgrund des beschlusses des berufsbildungsausschus-
ses vom 2.12.2008 als zuständige Stelle nach § 54 in 
Verbindung mit § 79 absatz 4 berufsbildungsgesetz 
(bbiG) vom 23. März 2005 (bGbl. I, Seite 931), zu-
letzt geändert durch artikel 9 b des Gesetzes vom 
7. September 2007 (bGbl. I, Seite 2246), folgende 
besondere Rechtsvorschrift für die Fortbildungsprüfung 
zum Fachwirt im Gastgewerbe IHK/ zur Fachwirtin im 
Gastgewerbe IHK.

Die besondere Rechtsvorschrift gilt in Verbindung mit 
der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbil-
dungsprüfungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wirtschaftsplan der  
IHK zu Rostock kann  
eingesehen werden
Der Wirtschaftsplan 2009 der Industrie-  
und Handelskammer zu Rostock kann nach 
vorheriger Terminabstimmung von den Mit-
gliedern vom 9. bis 20. Februar 2009 beim 
IHK-Geschäftsführer Finanzen und Organisa-
tion eingesehen werden.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Abschlusses
(1) Die zuständige Stelle kann berufliche Fortbildungs-
prüfungen zum Fachwirt im Gastgewerbe IHK / zur 
Fachwirtin im Gastgewerbe IHK nach den §§ 2 bis 
9 durchführen, in denen die auf einen beruflichen 
aufstieg abzielende erweiterung der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit nachzuweisen ist.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die not-
wendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und erfahrungen 
vorhanden sind, um folgende aufgaben eines Fachwirts 
im Gastgewerbe IHK/ einer Fachwirtin im Gastgewerbe 
IHK verantwortlich wahrzunehmen:

Selbstständiges umsetzen von Führungsaufgaben 1. 
unter anwendung von wirtschaftlichen, rechtli-
chen und sozialen Vorgaben,
erkennen von Gästeerwartungen und bewerten 2. 
neuer entwicklungen sowie Planung, Durchfüh-
rung und Kontrolle gastgewerblicher Leistun-
gen,
Zielorientiertes einsetzen von Marketinginstru-3. 
menten mit geeigneten Kommunikationsmitteln.

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum an-
erkannten abschluss „Fachwirt im Gastgewerbe 
IHK / Fachwirtin im Gastgewerbe IHK“.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Wirtschaftsbezoge-
ne Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer

eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 1. 
einem anerkannten ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens einjährige berufspraxis 

oder
eine mindestens vierjährige berufspraxis2. 

nachweist.

(2) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer den Prüfungs-
teil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ abgelegt 
hat und

1. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 
einem anerkannten dreijährigen kaufmännischen 
oder kaufmännisch verwandten ausbildungsberuf 
und danach eine insgesamt mindestens zweijäh-
rige berufspraxis

oder
2. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in ei-

nem anerkannten zweijährigen kaufmännischen 
oder kaufmännisch verwandten ausbildungsberuf 
und danach eine insgesamt mindestens dreijähri-
ge berufspraxis

oder
3. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 

einem anderen anerkannten dreijährigen kauf-
männischen ausbildungsberuf und danach eine 
insgesamt mindestens dreijährige berufspraxis

oder
4. insgesamt eine mindestens fünfjährige berufs-

praxis
nachweist.
(3) Die berufspraxis im Sinne des abs. 2 sowie die 
anerkannten ausbildungsberufe gemäß abs. 2 nr. 2 
müssen inhaltlich wesentliche bezüge zu den in § 1 
abs. 2 genannten aufgaben haben.
(4) abweichend von absatz 1 und 2 kann zur Prü-
fung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche 
Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zu-
lassung zur Prüfung rechtfertigen.
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§ 3 Gliederung und Durchführung  
der Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Teilprüfun-
gen:

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen,1. 
Handlungsspezifische Qualifikationen.2. 

(2) Die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikatio-
nen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche:

Volks- und betriebswirtschaft,1. 
Rechnungswesen,2. 
Recht und Steuern,3. 
unternehmensführung.4. 

(3) Die Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche:

Gästeorientierung und Marketing,1. 
branchenbezogenes Management,2. 
branchenbezogenes Recht,3. 
Gastronomische angebotsformen.4. 

(4) Die „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ gemäß 
abs. 2 sowie die „Handlungsspezifischen Qualifikatio-
nen“ gemäß abs. 3 sind schriftlich zu prüfen.
(5) außerdem wird als weitere Prüfungsleistung inner-
halb der Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifikati-
onen“ ein situationsbezogenes Fachgespräch mündlich 
durchgeführt. 

§ 4 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und betriebs-
wirtschaft“ sollen zum einen grundlegende volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge und ihre bedeutung für 
die betriebliche Praxis beurteilt werden können. Zum 
anderen müssen grundlegende betriebliche Funktionen 
und Funktionsbereiche und deren Zusammenwirken im 
betrieb verstanden werden. Weiterhin soll der Vorgang 
einer existenzgründung erfasst und in seiner Gesamt-
heit strukturiert werden können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:

Volkswirtschaftliche Grundlagen,1. 
betriebliche Funktionen und deren Zusammen-2. 
wirken,
existenzgründung und unternehmensrechtsfor-3. 
men,
unternehmenszusammenschlüsse.4. 

(2) Im Qualifikationsbereich „Rechnungswesen“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, die bedeutung 
des Rechnungswesens als Dokumentations-, entschei-
dungs- und Kontrollinstrument für die unternehmens-
führung darstellen und begründen zu können. Dazu ge-
hören insbesondere, die bilanziellen Zusammenhänge 
sowie die Kostenrechnung in Grundzügen erläutern und 
anwenden zu können. außerdem sollen die erarbeiteten 
Zahlen für eine aussage über die unternehmenssitu-
ation ausgewertet werden können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:

Grundlegende aspekte des Rechnungswesens,1. 
Finanzbuchhaltung,2. 
Kosten- und Leistungsrechnung,3. 
auswertung der betriebswirtschaftlichen Zah-4. 
len,
Planungsrechnung.5. 

(3) Im Qualifikationsbereich „Recht und Steuern“ sollen 
allgemeine Kenntnisse des bürgerlichen Rechts und 
des Handelsrechts sowie Kenntnisse des arbeitsrechts 
nachgewiesen werden. Weiterhin sollen an unterneh-
menstypischen beispielen und Situationen mögliche 
Vertragsgestaltungen vorbereitet und deren auswir-
kungen bewertet werden können. es müssen außerdem 
die Grundzüge des unternehmensrelevanten Steuer-
rechts verstanden werden. In diesem Rahmen können 
geprüft werden:

Rechtliche Zusammenhänge,1. 
Steuerrechtliche bestimmungen.2. 

(4) Im Qualifikationsbereich „unternehmensführung“ 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die Inhalte der 
betriebsorganisation, der Personalführung und -ent-
wicklung sowie der Planungs- und analysemethoden 
im betrieblichen umfeld zu kennen, deren auswirkun-
gen auf die unternehmensführung erläutern und in 
Teilumfängen anwenden zu können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:

betriebsorganisation,1. 
Personalführung,2. 
Personalentwicklung.3. 

(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden Qualifi-
kationsbereich aus einer unter aufsicht anzufertigen-
den arbeit, deren Mindestbearbeitungszeiten jeweils 
betragen:

Volks- und betriebswirtschaft 60 Minuten,1. 
Rechnungswesen 90 Minuten,2. 
Recht und Steuern 60 Minuten,3. 
unternehmensführung 90 Minuten.4. 

Die Gesamtdauer soll jedoch 330 Minuten nicht über-
schreiten.
(6) Wurden in nicht mehr als einem Qualifikationsbe-
reich mangelhafte Prüfungsleistungen erbracht, ist in 
diesem Qualifikationsbereich eine mündliche ergän-
zungsprüfung anzubieten. bei einer oder mehreren 
ungenügenden Leistungen besteht diese Möglichkeit 
nicht. Die ergänzungsprüfung soll anwendungsbezogen 
durchgeführt werden und in der Regel nicht länger als 
15 Minuten dauern. Die bewertungen der schriftlichen 
Prüfungsleistung und der mündlichen ergänzungsprü-
fung werden zu einer note zusammengefasst. Dabei 
wird die bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung 
doppelt gewichtet.

§ 5 Handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Gästeorientierung und 
Marketing“ soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, 
dass er in der Lage ist, im umgang mit Gästen, bei 
Verhandlungen und in Konfliktfällen sachgerecht zu 
kommunizieren. er soll Gespräche gäste- und unter-
nehmensorientiert vorbereiten, führen und auswerten 
können. Ferner soll er die im Gastgewerbe einsetzbaren 
Marketinginstrumente anwenden sowie die Markt-
situation berücksichtigen. Darüber hinaus soll er die 
besonderheiten der Werbung hinsichtlich der gast-
ronomischen angebotsformen zielgruppenorientiert 
einsetzen und auswerten können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:

Gäste gewinnen, betreuen und zufriedenstellen 1. 
Marketing gezielt anwenden und auswerten 2. 
können

(2) Im Qualifikationsbereich „branchenbezogenes Ma-
nagement“ soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, 
dass er das für die betriebsführung notwendige Pla-
nungs-, Steuerungs- und Führungsinstrumentarium 
beherrscht. Darüber hinaus soll er nachweisen, dass er 
in der Lage ist, aufgaben und Ziele der betrieblichen 
Organisation qualitätsbewusst umzusetzen und dabei 
die Instrumente der unternehmens- und Personalfüh-
rung praxisorientiert und IT-unterstützt anwendet. In 
diesem Rahmen können geprüft werden:

Mitarbeiter führen und deren Potenzial fördern 1. 
Warenwirtschaftssysteme effizient einsetzen2. 
Qualitätsmanagement aufgabenorientiert an-3. 
wenden
Planen, Organisieren und Durchführen von Ver-4. 
anstaltungen 
Mit Dienstleistungsanbietern, Institutionen und 5. 
Organisationen zusammenarbeiten

(3) Im Qualifikationsbereich „branchenbezogenes 
Recht“ soll der Prüfungsteilnehmer vertieftes Wissen 
der einschlägigen bestimmungen nachweisen und die-
ses Wissen umsetzen und fallorientiert anwenden. In 
diesem Rahmen können geprüft werden:

branchenspezifische Rechtsvorschriften berück-1. 
sichtigen
Verträge im Gastgewerbe kennen und abschlie-2. 
ßen können
branchenbezogene Steuern, abgaben und Versi-3. 
cherungen kennen 

(4) Im Qualifikationsbereich „Gastronomische ange-
botsformen“ soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, 
dass er mit den verschiedenen angebotsformen und 
deren besonderheiten vertraut ist. Darüber hinaus soll 
er die entwicklung und die auswirkungen neuer ange-
botsformen beurteilen und gegebenenfalls umsetzen. 
In diesem Rahmen können geprüft werden:

Hotel- und Gaststättenbetriebe1. 
Systemgastronomie2. 
Gemeinschaftsverpflegung/Catering3. 

(5) Die schriftliche Prüfung besteht je Qualifikationsbe-
reich aus einer unter aufsicht anzufertigenden arbeit, 
deren bearbeitungszeit höchstens jeweils 90 Minuten 
betragen soll. 
(6) Die schriftliche Prüfung gemäß abs. 5 kann auf 
antrag des Prüfungsteilnehmers oder zur eindeutigen 
beurteilung der Prüfungsleistung nach ermessen des 
Prüfungsausschusses durch eine mündliche Prüfung 
ergänzt werden. Dem antrag des Prüfungsteilnehmers 
ist stattzugeben, wenn die schriftliche Prüfungsleis-
tung mit weniger als 50 Punkten aber mindestens mit 
40 Punkten bewertet wurde. Der antrag ist abzulehnen, 
wenn mehr als eine schriftliche Prüfungsleistung mit 
weniger als 50 Punkten bewertet wurde. Die einzelne 
ergänzungsprüfung soll in der Regel nicht länger als 
20 Minuten dauern. Die bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistung und die der ergänzungsprüfung wer-
den zu einer note zusammengefasst. Dabei wird die 
bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt 
gewichtet.
(7) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll der Prü-
fungsteilnehmer nachweisen, dass er in der Lage ist, 
sein berufswissen in betriebstypischen Situationen 
anzuwenden und sachgerechte Lösungen vorzuschla-
gen. Insbesondere soll er nachweisen, dass er angemes-
sen mit Gesprächspartnern innerhalb und außerhalb 
des unternehmens sprachlich kommunizieren kann 
und dabei argumentations-technische Instrumente 
sach- und personenorientiert einzusetzen versteht. 
Der Prüfungsteilnehmer wählt aus dem Qualifikations-
bereich gem. abs. 4 „Gastronomische angebotsformen“ 
eine gestellte Situationsaufgabe zur bearbeitung. Der 
Prüfungsteilnehmer hat anspruch auf höchstens 30 
Minuten Vorbereitungszeit. Die Prüfungszeit beträgt 
höchstens 30 Minuten, wobei sachgerechte Präsenta-
tionstechniken eingesetzt werden können. 

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
(1) Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen, 
die bereits erfolgreich eine IHK-Prüfung auf Grund 
einer Regelung nach dem berufsbildungsgesetz ab-
gelegt haben, können beantragen, vom Prüfungsteil 
„Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ gemäß § 4 be-
freit zu werden, sofern diese den anforderungen der 
entsprechenden Prüfungsinhalte nach dieser Vorschrift 
entspricht.
(2) Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilneh-
merin kann auf antrag von der ablegung einzelner 
schriftlicher Prüfungsleistungen befreit werden, wenn 
in den letzten fünf Jahren vor einer zuständigen Stelle, 
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einer öffentlichen oder staatlich anerkannten bildungs-
einrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsaus-
schuss eine Prüfung mit erfolg abgelegt wurde, die den 
anforderungen der entsprechenden Prüfungsinhalte 
nach dieser Vorschrift entspricht.
(3) eine Freistellung von der mündlichen Prüfung ge-
mäß § 3 abs. 5 ist nicht zulässig.

§ 7 Bewerten der Teilprüfungen und Bestehen 
der Prüfung
(1) Die Prüfungsleistungen sind einzeln zu bewerten. 
Die Teilprüfungen „Wirtschaftsbezogene Qualifikatio-
nen“ und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ sind 
ebenso einzeln zu bewerten. Die bewertung der beiden 
Teilprüfungen sowie die Gesamtbewertung sind aus 
dem arithmetischen Mittel der Punktebewertung der 
einzelnen Prüfungsleistungen zu bilden.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteil-
nehmer in allen Prüfungsleistungen mindestens ausrei-
chende Leistungen (50 Punkte) erbracht hat.
(3) Über das ergebnis der Teilprüfung „Wirtschaftsbe-
zogene Qualifikationen“ ist eine bescheinigung aus-
zustellen.
(4) Über das bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen. Im Falle der Freistellung gemäß § 6 sind 
Ort, Datum und abschlussbezeichnung der anderweitig 
abgelegten Prüfung sowie die bezeichnung des Prü-
fungsgremiums anzugeben.

§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) eine Teilprüfung, die nicht bestanden ist, kann 
zweimal wiederholt werden. einzelne Prüfungsteile 
können vor abschluss des jeweiligen Prüfungsverfah-
rens wiederholt werden.
(2) Mit dem antrag auf Wiederholung der Prüfung wird 
der Prüfungsteilnehmer / die Prüfungsteilnehmerin von 
einzelnen Prüfungsleistungen befreit, wenn die darin in 
einer vorangegangenen Prüfung erbrachten Leistungen 
mindestens ausreichend sind und der Prüfungsteilneh-
mer / die Prüfungsteilnehmerin sich innerhalb von zwei 
Jahren, gerechnet vom Tage der beendigung der nicht 
bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung 
angemeldet hat. bestandene Prüfungsleistungen kön-
nen auf antrag einmal wiederholt werden. In diesem 
Fall gilt das ergebnis der letzten Prüfung.

§ 9 Ausbildereignung
Wer die Prüfung zum Fachwirt im Gastgewerbe IHK / zur 
Fachwirtin im Gastgewerbe IHK nach dieser Rechtsvor-
schrift bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
nach einer aufgrund des berufsbildungsgesetzes erlas-
senen ausbilder-eignungsverordnung befreit. Dies gilt 
nicht für den praktischen Prüfungsteil.

§ 10 Inkrafttreten
(1) Diese besondere Rechtsvorschrift tritt einen Tag 
nach Veröffentlichung in dem Mitteilungsblatt der IHK 
zu Rostock in Kraft.
(2) Die bisherige Rechtsvorschrift tritt am 30. Juni 2010 
außer Kraft. begonnene Prüfungsverfahren können 
bis dahin nach den bisherigen Vorschriften zu ende 
geführt werden.
(3) auf antrag kann die zuständige Stelle die Wie-
derholungsprüfung auch gemäß dieser Vorschrift 
durchführen; § 8 abs. 2 findet in diesem Fall keine 
anwendung. 

Rostock, 2. Dezember 2008

gez. Wolfgang Hering gez. Rolf Paarmann
Präsident Hauptgeschäftsführer

Besondere 
 Rechtsvorschrift zum 
anerkannten Abschluss
Fachwirt im Sozial- und 
Gesundheitswesen IHK/
Fachwirtin im Sozial- 
und Gesundheitswesen 
IHK

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock erlässt 
aufgrund des beschlusses des berufsbildungsausschus-
ses vom 2.12.2008 als zuständige Stelle nach § 54 
in Verbindung mit § 79 abs. 4 berufsbildungsgesetz 
(bbiG) vom 23. März 2005 (bGbl. I, Seite 931), zuletzt 
geändert durch artikel 9 b des Gesetzes vom 7. Sep-
tember 2007 (bGbl. I, Seite 2246), folgende besondere 
Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum 
Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen IHK / zur 
Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen IHK.

Die besondere Rechtsvorschrift gilt in Verbindung mit 
der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbil-
dungsprüfungen in der jeweils geltenden Fassung.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung  
des Abschlusses
(1) Die zuständige Stelle kann berufliche Fortbildungs-
prüfungen zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheits-
wesen IHK / zur Fachwirtin im Sozial- und Gesund-
heitswesen IHK nach den §§ 2 bis 9 durchführen, in 
denen die auf einen beruflichen aufstieg abzielende 
erweiterung der beruflichen Handlungsfähigkeit nach-
zuweisen ist.
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die not-
wendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und erfahrungen 
vorhanden sind, um folgende aufgaben eines Fachwir-
tes / eines Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen 
verantwortlich wahrzunehmen:

Mitarbeiterführung im Sinne der unterneh-1. 
mensziele unter berücksichtigung arbeitsrecht-
licher Vorschriften sowie Mitwirken bei aus- und 
Weiterbildung;
ausführen qualifizierter kaufmännischer Sach-2. 
aufgaben in unternehmen und Organisationen;
erkennen und beurteilen regionaler, nationaler 3. 
und internationaler Vernetzungen im bereich 
sozialer Dienstleistungen und deren einfluss auf 
den betriebsablauf.

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum aner-
kannten abschluss „Fachwirt im Sozial- und Gesund-
heitswesen IHK / Fachwirtin im Sozial- und Gesund-
heitswesen IHK“.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Wirtschaftsbezoge-
ne Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer

1. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 
einem anerkannten ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens einjährige berufspraxis 

oder
2. eine mindestens vierjährige berufspraxis

nachweist.

(2) Zur Prüfung in der Teilprüfung „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer den Prüfungs-
teil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ abgelegt 
hat und

1. im Rahmen einer ausbildung im Sozial- und 
Gesundheitswesen eine mit erfolg abgelegte 
abschlussprüfung im kaufmännischen oder ver-
waltenden bereich und danach insgesamt eine 
mindestens zweijährige berufspraxis 

oder
2. eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in 

einem anerkannten kaufmännischen, verwalten-
den, helfenden, pädagogischen oder pflegenden 
ausbildungsberuf und danach insgesamt eine 
mindestens dreijährige berufspraxis 

oder
3. insgesamt eine mindestens fünfjährige berufs-

praxis
nachweist.
(3) Die berufspraxis im Sinne des abs. 2 sowie die 
anerkannten ausbildungsberufe gemäß abs. 2 nr. 2 
müssen inhaltlich wesentliche bezüge zu den in § 1 
abs. 2 genannten aufgaben haben.
(4) abweichend von absatz 1 und 2 kann zur Prü-
fung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche 
Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zu-
lassung zur Prüfung rechtfertigen

§ 3 Gliederung und Durchführung  
der Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Teilprüfun-
gen:

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen,1. 
Handlungsspezifische Qualifikationen.2. 

(2) Die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikatio-
nen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche:

Volks- und betriebswirtschaft,1. 
Rechnungswesen,2. 
Recht und Steuern,3. 
unternehmensführung.4. 

(3) Die Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifikatio-
nen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche:

Sozial- und Gesundheitsökonomie,1. 
 Rechtliche bestimmungen im Sozial- und Gesund-2. 
heitswesen,
 Marketing im Sozial- und Gesundheitswesen,3. 
Management im Sozial- und Gesundheitswesen.4. 

(4) Die „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ gemäß 
abs. 2 sowie die „Handlungsspezifischen Qualifikatio-
nen“ gemäß abs. 3 sind schriftlich zu prüfen.
(5) außerdem wird als weitere Prüfungsleistung inner-
halb der Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifikati-
onen“ ein situationsbezogenes Fachgespräch mündlich 
durchgeführt. 

§ 4 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und betriebs-
wirtschaft“ sollen zum einen grundlegende volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge und ihre bedeutung für 
die betriebliche Praxis beurteilt werden können. Zum 
anderen müssen grundlegende betriebliche Funktionen 
und Funktionsbereiche und deren Zusammenwirken im 
betrieb verstanden werden. Weiterhin soll der Vorgang 
einer existenzgründung erfasst und in seiner Gesamt-
heit strukturiert werden können. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:

Volkswirtschaftliche Grundlagen,1. 
betriebliche Funktionen und deren Zusammen-2. 
wirken,




